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1. Art der baulichen Nutzung

 (§ 9 Abs. 1 Nr.1  BauGB)

Allgemeine Wohngebiete

(§ 4 BauNVO)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1. Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

Hauptfirstrichtung

3. Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber

Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung

hier: Wirtschaftsweg

Öffentliche Parkfläche

4. Grünflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15  BauGB)

Öffentliche Grünfläche

6. Wasserflächen und Flächen für die

Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und

die Regelung des Wasserabflusses

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 16  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die

Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz

und die Regelung des Wasserabflusses

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

des Bebauungsplans

Umgrenzung von Flächen für

Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen,

Carports und Gemeinschaftsanlagen

5. Pflanzgebote

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Anpflanzung Baum

WA

SD, PD

0,25

ED

DHH max.

1WE

EH max.

2WE

8. Füllschema der Nutzungsschablone

WA Allgemeines Wohngebiet

DHH max. 1 WE Anz. der max. zulässigen

EH max. 2 WE Wohneinheiten pro Gebäude

0,25 GRZ - Grundfächenzahl

II Zahl der zulässigen 

Vollgeschosse

SD Dachform - Satteldach;

PD Pultdach

WD Walmdach

Bauweise - nur Einzelhäuser

ED und Doppelhäuser zulässig

II

Abgrenzungen des Maßes der Nutzungen

innerhalb eines Baugebietes

50403020100

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

belastende Flächen, hier

Regenwasserkanal

Anpflanzen Sträucher

geplanter Gebäudeabriss

WD

Erdgeschossrohfußbodenhöhe des

jeweiligen Hauptgebäudes

Rohfußbodenhöhe der jeweiligen

Garage

EFH

523,20*

GFH

522,50*

*Beispielhafte Angabe

*Beispielhafte Angabe


